
III 3i§ 2~r I3eii<:.:;en zu den 5tenogr:lphischen Protokollen c!~5 N;J!ionillr;'!::2 

XII. Gesetzgebungsperiode . 

REPUBLlKÖSTERREi~H 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUST!Z 

B e r ich t 

des Bundesministers für Justiz an den Nationalrat gemäß 
§ 15 des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates 9 

BGBI.Nr. 178/1961~ betref~end die VIo Konferenz der euro= 
päischen Justizminister (Den Haag 9 260 bis 280 Mai 1970) 

Im Jahre 1970 fand die EUl"'opäisc:t1e Just:;.zminister~~ 

konferenz auf Einladung der niederländisG!.1en Regierung 
vom 26. bis 280 Hai in Den Haag statto Aus den 17 Hitglied­
staaten des Europarates 't'laren neur.i. Justizminister persönlich 
erschienen, die anderen hatten sich durch hohe Beamte oder 
Richter vertreten lassen. FinnlD.nd lilld Spanten, die dem 

Europarat nicht angeh8ren~ hatten Beobachter - Spanien 
seinen Justizminister selbst ~ entsendet. Weiters w~ran 
die Haager Konferenz für internationales Privatrecht~ das 
Internationale Institut für die Verei.nheitlichung des 
Pri vatrechts in Rom (Unidroi t) und die Beratende Versarmn­

lung des Europarates vertreten. Schließlich haben an der 
Tagung auch di.e ru tglieder der Büros des Europäischen 

Komitees für juristische Zusammenarbeit (ceJ) und des ' 
Europäischen Komitees für strafrechtsfragen (CEPC) teilge­
nommen sowie der Präsident dez Expertenkomitees für f;ien­

schenrechte 0 Von den Beamten des Europarates "!aren Uo a 0 der 
Generalsekretär, der Direktor fUr Hechtsangelegenheiten und 
der Protol{ollchef anwesend" 

Ich habe der Konferenz in Begleitw1g der Herren 
Ilffi" Dr. H a 11 s n e rund MRo Dr. L 0 e 1.'1 e beigewohnt. 
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, Die Konferenz irJUrde in den Räumen des neuen Kongreß­

palastes abgehalten und war durch die niederländischen 

Gastgeber 50\",ie du.rch das General sekretariat des Europarat;s 

gut v'orbereitet und organtsierto Es fanden verschiedene 

gesellschaftliche Veranstaltungen statt~ insbesondere auf 
Grund von Einladungen durch den niederländischen Justiz­

minister und durch den Generalsekretär des buroparatso 

Nach Abschluß der Konferenz '\'rurden die Justizminister 

und sonstigen Delegationsleiter in fwsi:erdam der nieder~ 
U.indi..schen Königin vorgestellt., 

Die Konferenz 'lllUrde mit einer kurzen Begrüß'i.mgsan­

sprache des niederländischen Justizministers eingeleitet, 
der in der Folge zum Präsidenten del .... Kon.ferenz bestellt 

,,;·urd.6o Zu Vizepräsidenten '.rurden der schwei 'zeri . .3che l.md 

der schwedische Justizminister gewählt. 

beret tende Dokumente vor, Zu jedem einzelnen Ptrnk:'t vJU,!'(ÜS 

e:i11. kurzer mündlicher El.nführungsbericht ersta:ttEd:; ~ "lor-auf 

dann eine Diskussion stattfandc ~t;.uf Grund der' Berichte tmd 

Diskussionen \vurden vom Generalsekretär des E'J.roparats 

Entschließungsent\viirfe ausgearbei tet ~ die dann i:n zwei a.UF> 

Ta.gungste,ilnehmern gebildeten Reda,ktiol1skomitees bEH'3prochtm. 

'Llnd korrigiert und sodann in der letzten Plenarsitzung der 
Konferenz vorgelegt \>mrdeno 

Diese Entschließungen betreffen folgende GegenstHnc1.t·~ ~ 

'1) Schutz des .Konsumenten. Auf Grund eiIl.ss Berichts . 
des schvJedischen Justizministers l.md der darauffolgenden 

Diskussion soll das Europäische Komitee fUr juristische 
Zusammenarbei t (cc\.T) , das im nahmen des EUI'oparats seit 

mehreren Jahr'en tätig i.st ~ die geeignetsten ~1aßnahmen aus= 

findig machen 9 um den Schutz des Konsumenten gegen für ihn 
nachteilige Geschäftspraktiken zu verstärken~ 
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Inzwischen ist für den Fragenkomplex des Konsumenten­
schutzes ein Unterkomitee des CCJ geschaffen 'VJorden!} dem 
auch ein Vertreter Österreichs angehören wird und das im 

Mai 1971 seine erste Tagung ~~halten sollo Das besondere 
sOTT ln fü 

Problem der produzentenhaftung/einer~"1itte 1971 enlarteten 
Studie des Internationalen Instituts für die Vereinheit= 

beh'?-Jldel t v!erden 
lichung des Privatrechts (Unidroit)j; sodann ''lird der Europa-
rat ein Expertenkomitee einsetzenG 

2) E..'ntkriminalisierung und Entpönalisierunge 
Unter Entkriminalsisierung ist die Beseitigung 

jeglicher Strafdrohung für bisher strafbar gewesenes Ver­
halten zu verstehen, unter Depönalisierung der Ersatz der 
Strafe durch Maßnahmen nichtstrafrechtlicher Natur wie z9B~ 

verwaltungsrechtliche oder disziplinäre Haßnahmeu,!, Ube:r 

diesen Gegenstand erstatteten der italienische illld der 

dänische Justi.zminister ausführliche BeT'ichte~ in denen 
die Notwendigkeit solcher Naßnahmen begründet 'i'i/urde" , In 
dem dänischen Bericht '/ ... urden auf die in diesem Land mit· 
der Aufhebung der Strafdrohungen gegen Pornographie ge·= 

machten günstigen Erfahrungen hingewiesen und für die nahe 
Zukunft ein eingehender Erfahr~~gsbericht in Aussicht ge­
stellt. In einer Entschließung empfiehlt die Konferenz dem 
Europarat die Förderung gemeinsamer europäischer Bemühungen 
um den Abbau überflüssiger Strafen bZ'\'l. deren Ersatz durch 
zweckmäßigere Ivlaßnahmen. Im Sinne dieser Entschließung hat 
das Europäische Komitee für Strafrechts fragen ein Unter­
komitee eingesetzt, dem auch ein Vertreter Österrei.chs an= 
gehört. Es 'l,ürd seine Arbeiten in Kürze aufnehmen 0 

3) Schutz des Privatlebens. Das Recht auf Privatleben 
wird immer mehr durch moderne technische Hittel (Abhörge­
räte etc.) beeinträchtigt. Im Rahmen des Europarats soll 
die Möglichkeit von Haßnahmen sowohl zivil- als auch straf­
rechtlicher Natur untersucht. werden, mit denen der Schutz 
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des Privatlebens wirksam gesichert werden kanno Zu dem 
diesbezüglichen Bericht des niederländischen Justizministers 
habe ich die Abhaltung eines Symposions angeregt, bei dem 
Techniker und Juristen gemeinsam diese Probleme studieren 
sollen ~ und z'Vlar zunächst auf dem Gebiet des Fernmelde-· 
wesens und äh..."'11icher technischer Einrichtu.ngen. Dieser 

ß.nregung ist in der Entschließung Folge gegeben worden. 
Das Europäische Komitee für juristische Zusammen­

arbei t (CCJ) hat in seiner letzten 'ragung 1970 die Ein­

setzung eines Unterkomi tees beschlossen, das - unter Be~· 
rücksichtigung der Ergebnisse der Justizministerkonferenz 
und in Kontakt mit dem Europäischen Komitee für Strafrechts­
fragen (CEPC)~konkrete Vorschläge für HaßnahmeIl gegen die 
Beeinträchtigung des Rechts auf Privatleben dux'eh I>1asseo-­

medien und moderne tecrlllische Einrichturlgeri erstatten solle 

In diesem UnterkoLJi tee wird. auch Österreich vertreten sein" 

4) Strafrechtliche Aspekte der Rauschgiftsucht. 
Der zunehmende Drogenmißbrauch, insbesondere 1..mter Jugend~·, 
lichen, wie einem Bericht des dänischen Justizministers 
zu entnehmen ist, hat den Gesetzgeber seines Landes gezwun­
gen, die Strafen gegen den gewerbsmäßigen Rauschgifthandel 
beträchtlich zu erhöhen. Jm.derersei ts aber hat s:Lch in Däne-~ 

marI'\: die Auffassung durchgesetzt, daß gegen den Süchtigen 

. selbst strafrechtliche r'1aßnahmen unangebracht sind und durch 

koordinierte soziale Naßnahmen ersetzt vlerden müssen. Die 
Konferenz nahm eine Entschließung an~ die auf eine.Akti­
vierung der Arbeiten des Europarats auf diesem Gebiet hinaus­
läuft unter Berücksichtigung der aus den dänischen Erfah= 

rungen abzuleitenden Grundsätze. Ein Unterkomitee des Euro­
päischen Komitees für Strafrechtsfragen (CEPC), in dem auch 
Österreich vertreten ist, hat seit der Konferenz bereits 
einige Male getagt, und z\,rar a.n Orten j an denen für das 
Studium der Rauschgtftsucht besonders gUnstige 'Voraus­

setzungen gegeben sindo 
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5) Herstellung von Karteien über Verträge, Hecht­

sprechung und Lehre auf dem Gebiet des Völkerrechts und 
des internationalen Privatrechts. Sowohl in jedem I'l5.tglied'~ 
staat als auch durch eine Aktion des Europäischen Komitt'Hfs 

für juristische Zusarnmenarbeit (CCJ) soll die Schaffung 

solcher Karteien gefBrdert werden. 

6) Ausbau der juristischen Zusammenarbeit im Rahmen 

des Europarats. Auf Grund einer von mir erstatteten Anre­
gung sollen die verschiedenen Komitees des Europarats vrirk­
samere ~Iethoden suchen, um die Ausarbeitung und die Inkraft­
setztmg der Verträge zur europäischen Rechtsverei.nheitli­

chung oder Rechtsannäherung zu beschletIDigen0 DarUberhtnai13 

soll gemäß einem skandinavischen Wünsch der bereits be"­

s~ehende Informationsaustausch intensiviert und auch sonst 

alles unternommen werden, um die Zusammenarbeit ",e1 ter aus­
zubauen. Diesbezügliche Gespräche sind inzvrischen inner­
halb der zuständigen Gremien des Europarats aufge:nommen 
vmrden. 

7) Dank an den niederländischen Justizminister 

für die Organisation der Konferenz und die Gastfre'tlr.tdschaft" 

In. dieser Entschließung wird auch die Einladung des sc:hwei<­

zerischen Justizmini.sters, die VII. Europäische Susti 
nisterkonferenz 1972 in der Sch\'.reiz abzuhalten, angenommen. 

Aus Anlaß der Ko:nferenz vrurden drei· neue tJbe:ceinkommO!;1, 

des Europarats zur Unterzeichnung aufgelegt f nämlich ein 

Übereinkommen über den Einspruch bei Inhaberpapieren alt· 

internationalem ·Umlau.f ~ ein Übereinkommen über die 5.ntE,;;, .... ' 

nationale vTirksamkei t von Strafurteilen und ein Überein·· 

korrunen über die HeinI'ührung Hinder,jähriger. Auf Grund der' 

mir erteilten Vollmacht habe ich diese drei Übereinkommen 

für Österreich unterzeichnet. D1e beiden zuerst genanr:,:hm. 

Übereinkommen haben je sieben y das zuletzt genannte hat 
sechs Unterschriften erhalteno 

30 Februar 1971 
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